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28. Oktober 2024 

 

Globale Mindestbesteuerung (Pillar 2): Meldeformulare für die Registrie-
rung des Gruppenträgers veröffentlicht 
 

Das Bundesministerium für Finan-
zen hat das Formular (Link auf 
Bundesfinanzministerium.de) für 
die Registrierung des deutschen 
Gruppenträgers für Pillar 2-Zwe-
cke beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) veröffentlicht. 

Gemäß den deutschen Regelun-
gen zur globalen Mindestbesteue-
rung werden die Steuerzahlungen 
und Deklarationspflichten der in-
ländischen Geschäftseinheiten ei-
ner Unternehmensgruppe bei ei-
ner in Deutschland ansässigen 
Gruppengesellschaft, dem sog. 
Gruppenträger, zentralisiert. 

Gruppenträger ist 

1. die oberste Muttergesell-
schaft (Ultimate Parent En-
tity, UPE) der Gruppe, wenn 
die UPE in Deutschland steu-
erlich ansässig ist; 

2. die in Deutschland ansässige 
Muttergesellschaft, die die 
gemeinsame Muttergesell-
schaft aller in Deutschland 
ansässigen Gruppengesell-
schaften ist, wenn die UPE 
nicht in Deutschland steuer-
lich ansässig ist; 

3. in allen anderen Fällen, die 
deutsche Geschäftseinheit, 
die von der UPE als Grup-
penträger bestimmt wurde; 

4. die wirtschaftlich bedeu-
tendste deutsche Geschäfts-
einheit, wenn von der UPE 
keine Einheit als Gruppenträ-
ger bestimmt wurde; 

Die Gruppenträgermeldung ist 
dem BZSt online über das BZSt-
Portal zu übermitteln und enthält 
insbesondere folgende Informatio-
nen: 

• Angaben zur UPE und - falls 
von der UPE abweichend – 
zum Gruppenträger (z. B. 
Name, Anschrift, E-Mail-Ad-
resse, Steuernummer, Kon-
taktperson) 

• Charakterisierung des Grup-
penträgers (UPE, inländische 
Muttergesellschaft, von der 
UPE bestimmter Gruppenträ-
ger, wirtschaftlich bedeu-
tendste Geschäftseinheit) 

• Angaben zum übermittelnden 
Vertreter / Steuerberater, der 
zur Abgabe der Meldung be-
fugt ist (falls vorhanden). 

Bitte beachten Sie, dass nach der 
kürzlich vom Bundestag am 18. 
Oktober 2024 beschlossenen Ge-
setzesänderung im Rahmen des 
Jahressteuergesetzes 2024, eine 
deutsche Geschäftseinheit auto-
matisch als Gruppenträger gelten 

soll und somit die Gruppenträger-
meldung abgeben muss, wenn 
diese Geschäftseinheit die einzige 
in Deutschland ansässige Ge-
schäftseinheit der Gruppe ist. 

Die Gruppenträgermeldung ist in-
nerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf des Kalenderjahres zu 
übermitteln, für das die Unterneh-
mensgruppe erstmals in den An-
wendungsbereich der deutschen 
Pillar 2 Regeln fällt. Für Steuer-
pflichtige, deren Wirtschaftsjahr 
dem Kalenderjahr entspricht, ist 
die Meldung also bis 28. Februar 
2025 einzureichen. Stimmen Ge-
schäftsjahr und Kalenderjahr nicht 
überein, ist die Frist zur Abgabe 
der Gruppenträgermeldung der 
28. Februar 2026 (vorbehaltlich 
von Ausnahmen im Falle von 
Rumpfwirtschaftsjahren, die vor 
dem 1. Januar 2025 enden). 

Nach Angaben des Bundesminis-
teriums für Finanzen wird die 
elektronische Einreichung der 
Gruppenträgermeldung ab dem 2. 
Januar 2025 möglich sein. 

* * * 

Gerne stehen Ihnen Ihre direkten 
Ansprechpersonen bei KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
jederzeit für Fragen zur Verfü-
gung. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-10-17-muster-gruppentraegermeldung-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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